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kann fiir jeden Punkt der Traktandenliste je 2 technische
Experten mitbringen, und der Vertrag schreibt ausdriick-
lich vor, daB, wenn Frauenfragen zur Beratung kommen,
mindestens einer der Experten eine Frau sein muf. Diese
Experten haben eine wichtige Funktion, da der Delegierte
jederzeit thm seinen Platz abtreten kann, und dann der
Experte an seiner Stelle spricht und stimmt. So saBen
‘also eine Anzahl Frauen, die als Expertinnen zugezogen
waren, tatsichlich als Delegierte in der Konferenz von
Washington und sprachen und stimmten in Diskussionen
tiber Frauenangelegenheiten fiir die mannlichen Delegier-
ten, die sie vertraten. Und die Kommission, die die
Uebereinkunft betr. dic Beschiftigung von Frauen eni-
warf, wurde von einer Frau prisidiert und zihlte unter
ihren Mitgliedern acht Frauen, die an Stelle der Delegier-
ten saBen, wiithrend andere Frauen als Expertinnen mit
den Delegierten zusammen anwesend waren und an den
Diskussionen teilnahmen.
* %
A i

Bei dieser, Gelegenheit sei auch erwithnt, daBl anch
im Sekretariat des Volkerbundes zahlreiche Frauen ver-
antwortungsvolle Posten inne haben. DaBl in der Kom-
mission fiir die Mandate eine Frau, Frau Whcksell, sitzt,
ist schon berichtet worden.

Hoffentlich ist die Zeit nicht fern, wo auch in der
Vilkerbundsversammlung die Frauen als Delegierte ver-
treten sein werden.

Arbeitsverhdltnisse in Frauenberufen.

(Aus einem Vertrag von Dr. Helene Fliigel. Kreuzlingen.)

Als Frauenberufe losen sich aus der Gesamtheit aller
in der Schweiz bestehender Erwerbsberufe im groBien und
ganzen los:

1. Berufe, zu denen die Frauen eine Hoherqualifizie-

rung mitbringen, Fraunenberufe im eigentlichen Sinne.
Eine besondere Eignung der Frau besteht fiir soclche Be-

rufe, in denen sie ihre fiir die' Mutterschaft ihr innewoh-
nenden Fihigkeiten verwenden kann, und fiir Berufe, die
einen Teil ihres Haushaltsberufs darstellen oder eng da-
mit verbunden sind. Dazu gesellen sich Berufe, die sizh
fir die Frau kraft ihrer besonderen physischen Konsti-
tation eignen.

2. Besorgen die Frauen Arbeiten, zu denen sie durch
die wirtschaftlichen Konstellationen gedringt werden,
sei es infolge des provisorischen Charakters ihrer erwerbs-
wirtschaftlichen Titigkeit, sei es infolge der Billigkeit
ihrer Arbeit. :

Gehen wir, nachdem von der Ausbildung zum Beruf
bereits kurz die Rede war, zur Besprechung der Arbeits-
zeit der weiblichen Erwerbsberufsarbeit iiber. Wir haben
hier zu unterscheiden: weibliche Berufe mit gesetzlich
geregelter Arbeitszeit fiir die ganze Schweiz, solche fiir
einige Kantone und solche ohne gesetzliche Regelung

iiberhaupt. Gesetzlich bestimmte Arbeitszeit fir das
ganze Gebiet der Eidgenossenschaft haben:
die Fabrikarbeiterinnen laut Gesetz betr.

Telegraph-,

- schaft

die Arbeit in den Fabriken vom 1. Januar 1878, welches
von dem am 1. Januar 1920 in Kraft getretenen neuen
Gesetz abgelost worden ist. Es setzt eine Arbeitszeit von
8 Stunden fest, verbietet die Nacht- und Sonntagsarbeit
weiblicher Personen, regelt die Nachtruhe und Ueberzeit-
arbeit, die Mittagszeit von Arbeiterinnen, die ein Haus-
wesen zu besorgen haben usw.;

dic Berufstitigen in den schweiz Post
Telephon- und Eisenbahnbe-
trieben durch das Arbeitszeitgesetz der schweizerischen
Verkehrsanstalten, das Ende letzten Jahres in der Volks-
abstimmung (Ménnerabstimmung!
worden ist.

D. Red.)angenommen
Es brachte die definitive Regelung des Bun-
desratsbeschlusses vom 23. Juni 1919, welcher auf das
Gesetz von 1902 gefolgt war. Die Arbeitszeit ist auf
8 Stunden festgelegt, die Ruhetage sind von 52 auf 36
erhoht und die Ferien geordnet.

~ Eine nach Kantonen verschiedene und nicht in allen
Kantonen bestehende Arbeitszeitregelung weist das Ge-
werbe auf durch die Arbeiterinnenschutzgesetze in 10
Kantonen und Halbkantonen. Es sind nach der Zeit threr
Entstehung: Glarus, St. Gallen, Ziirich, Luzern, Solothurn,
Neuenburg, Aargau, Bern, Appenzell A.-Rh. und Bas>l-
stadt. Sie regeln die Arbeitszeit der Minderjihrigen und
Frauven (diese schwankt von 9—11 Stunden), ferner die
Mittagspausen, Ueberstunden, die Nacht- und Sonntags-
arbeit, den Schutz der Schwangeren und Wéchnerinnen.
In den Kantonen mit gesetzlicher Regelung der Gewerbe
erhalten die Bediensteten der Ladengeschiifte und Wirt-
schaften teilweisen Schutz, die Betriebe der Landwirt-
sind meist ausgeschlossen. Kantonale
Schutzbestimmungen fiir das weibliche Personal

davon

derLadengeschifte finden sich in 9 Kantonen und

Halbkantonen. Es sind alle vorhin fiir das Gewerbe ge-
nannten auBer Neuenburg. Sie setzen nicht die Lénge der
Arbeitszeit fest, sondern sie beschrinken sich meist in
der Bestimmung der Anzahl der ununterbrochenen Nacht-
ruhestunden. Sie muB in den meisten Kantonen 10 Stun-
den betragen. In einigen Gesetzen sind noch die Freizeit
(z. B. % Tag per Wioche, 1 Stunde taglich "auBler den
Mahlzeiten) und Bestimmungen betr. Sitzplitzen vor-
handen. Besser geregelt als die Arbeit in Gewerbe und
Tadenlokal ist diejenige im Gastwirtschaftsge-
10 Kantone besitzen direkte Wirtschaftsgesetze
und in 5 Kantonen enthalten die Arbeiterinnenschutzge-
die Wihrtschaftsangestellten.
Die gesetzlichen Bestimmungen erstrecken sich in der
Hauptsache auf Festsetzung der Mindestruhezeit (sie
schwankt von 7 bis 9 Stunden), der Altersgrenze (15—20
Jahre), der Freizeit (schwankend von keiner — Glarus
und Appenzell I.-Rh. — bis auf bestenfalls einen ganzen
Tag wochentlich — Neuenburg). enthalten
Bemerkungen iiber vom Wirt zu verabreichende Kost und
Logis (beispiclsweise gesunde Schlafriume, sanitire Kon-
trolle) und stipulieren schlieBlich Ausnahmen dariiber,

werbe.

setze Bestimmungen betr.

Ferner sie

inwieweit die Mindestruhezeit nicht innegehalten werden

miisse. ‘ .



Damit ist die Reihe der Arbeitszeiten mit gesetzlicher
Regelung geschlossen. Keinen gesetzlichen
Schutz haben demnach die Frauenarbeit in der Lan 1-
wirtschaft, die groBe Schar der Heimarbeite-
rinnen (zirka 65 000) und von den Unselbstindigen der
liberalen Berufe namentlich die Krankeunschwe-
stern, und endlich die Gruppe der persdnlichen
Dienste. Dic Gesetzesvorlage betr. die Regelung der
Arbeitsverhiiltnisse der Heimarbeiter ist in der Volksab-
stimmung (Minnerabstimmung! D. Red.) vom 23. Mirz
1920 mit schwachem Mehr verworfen worden und da-
mit das Heer der wohl wieder auf
Jahre Arrbeit um Hungerlshne bei un-
gebiithrlich langer Arbeitszeit anheimgegeben. Die Ar-
beitsverhiiltnisse der Krankenschwestern richten sich noch
heute allein nach den verschiedenen Anstaltsverordnun-
ausschlieBlich vom Arbeitgeber be-
stimmt. lhre Lage ruft neben derjenigen der Heimarb i-

Heimarbeiter
hinaus der

gen, werden also
ter am dringendsten nach dem Interesse aller Frauen und
Versuchen und Vorschligen zuw ihrer Besserung. Die
Krankenschwestern ersuchen uns durch das Frauenblatt
bei Besprechungen iiber Frauenberufe, ihrer zu gedenkzn,
und das wollen wir tun und hiitten es auch ohnedies ge-
tan. Nach der vom Bunde schweizerischer Frauenvereine
im Jahre 1913 veranstalteten Enquete tiber die Arbeits-
verhiiltnisse der Krankenpflegerinnen in der Schweiz (be-
arkeitet von Anna Zollikofer, Ziirich 1915) betrigt die
Priisenzzeit einer Pflegerin durchschnittlich nicht weni-
ger als 14 Stunden (d. h. Zeit steter Dienstbereitschaft),
Regel Nachtwache,

liegt  oft im  Belieben
Einsendungen im Frauenblatt sagen

kommt in der
und die Freizeit
des Arbeitgebers.

dazu noch die

ganz

uns, daBl cine wesentliche Aenderung dieser Verhiltnisse
bis heute nicht eingetreten’ ist. Fir die kranken Tage
ist es auch nicht gesorgt und die gottergebene Duldsam-
keit der Krankenschwestern wird als Teil ihrer Berufs-
qualitdten mit Selbstverstindlichkeit entgegengenommen.
Auch der Arbeitsinhalt des Pflegeberufes von heute ent-
spricht nicht dem, was sich Schwestern und Kranke wiin-
schen; er ist ndamlich ein buntes Gemisch von Putz- und
niedrigen Zudienarbeiten, die von ungelerntem Hilfsper-
sonal zu besorgen wiire, mit der eigentlichen Pflege am
Kranken. Die Krankenpflege kinnte nicht besser charak-
terisiert werden, als es der von Lange-Béumer im Hand-
buch der Frauvenbewegung angefithrte Arzt tat, der sagta:

»Sie ist die Behandlung des Kranken wihrend der 2334

Stunden, an welchen der Arzt nicht bei ihm ist.”

Auch die Arbeitsverhiiltnisse der landlichen und
hiauslichen Dienstboten sind nicht
geregelt.

gesetzlich

Wohl gibt es Richtlinien zar Regelung der Dienst-
botenverhiltnisse, aufgestellt von verschiedenen Frauen-
vereinen. Die letzte mir bekannte Regelung setzt eine
tigliche Arbeitszeit von durchschnittlich 13 Stunden fest
(Mahlzeiteni inbegriffen), regelt die Freistunden, Sonn-
tagsarbeiten, die Ferien, das Zimmer, den Lohn; zwin-
gend sind sie aber nicht.

Schwierigkeit.

Damit kénnten wir nun zur Besprechung des A r-
beitslohnes tibergehen. Da zeigt sich aber eine grofe
Die Kenntnis iiber die Entlshnung weib-
licher Erwerbsarbeit hat ihre Grenzen in dem, was wir
aus Enqueten oder sonstigen zuverliissigen Quellen wissen.
Da nun der Faktor Arbeitslohn groBtenteils privater Ver-
einbarung unterliegt und den beweglichsten «er Arbeits-
bedingungen darstellt, ist es beinahe eine Unmoglichkeit,
auf den verschiedenen Berufsgebieten die heute tatsich-
Liohne festzustellen.
Private Nachforschungen auf diesem Gebiet scheitern
meist an der uniiberwindlichen Zuriickhaltung der jungen
Midchen. itber ihre wirkliche Lohnhohe sich zu duBern,
oder es besteht die Tendenz, die Angaben zu itbersetzen.
Zudem friagt es sich: welcher Zeit soll die Tohnhohe ent-
nommen \\'01’(‘1‘011, der Vorkriegs-, der Kriegs- oder der
Nachkriegsperiode? Der normalen Zeit. Und welches ist
diese?

lich zur Auszahlung gelangenden

Die letzten Vorkriegsjahre, Konnen wir hoffen,

in absehbarer Zeit wieder zu dieser zuriickzukehren?
Wohl kaum! Unsere Frage bleibt also immer noch offen.

Es scheint mir infolgedessen zwecklos, viele Anga-
ben itber vorkriegszeitliche Lohnverhiiltnisse zu machen,
und. ich werde mich begniigen, cinige Frauenberufe mit
Fiir die
aus den Vorkriegs-

veroffentlichten Lohnansitzen herauszugreifen.
weibliche Fabrikarbeit werden uns
jahren (ziircherische Enquete vom Jahre 1913) Tagesver-
dienste von Fr. 2.— bis Fr. 3.50 gemeldet.
1917/18 volrgenommene Enquete des schweizerischen

Die im Jahre

Frauenstimmrechtsverbandes fand in der Uhrenindustrie
weibliche Taglohne von Fr. 3.— bis Fr. 8. —, in der Tex-

tilindustrie von Fr. 1.77 bis Fr. 3.22, in der Schokolada-
industrie (nur St. Gallen hatte geantwortet) einen miti-
leren Tagesverdienst von Fr. 2.48.

Die Heimarbeitsloshne, welche mir vorliegen,
entstammen alle der Vorkriegszeit und sind bedeutend
ungiinstiger als die Fabrikléhne. In der Stickereiindustrie
kommen Tagesverdienste vor von 60 Rappen (Spachtlerin
der Grobstickerei) bis zu Fr. 2.80 (Stickerin). Der Ver-
dienst einer Weberin der Seidenindustrie war 5—20 Rp.

in der Stunde und damit einer der niedrigsten. Der Jah-
resverdienst einer Bandweberin betrug Fr. 300.— bis Fr.

1000.—, der eines Fabrikarbeiters bei viel kiirzerer Ar-
beitszeit Fr. 1000.— bis Fr. 1100.—. "Der Lohn der Uh-
renheimarbeiter ist 25 bis 30 Prozent niedriger als der-
jenige der Uhrenfabrikarbeiter.
welcher die Frauen das stidrkste Heimarbeitskontingeut

In der Strohindustrie, zu
stellen, sind die Lohne am geringsten. Durchschnittstag-
l6hne von Fr. 1.20 bis Fr. 1.50 waren allgemein.

Als Bezahlung der Frauenarbeit im Handel nennt
die Enquete von 1917/18 Monatsgehalte [iir Korrespon-
dentinnen, Stenodactylographinnen in Bern, St. Gallen
und Genf Fr. 125.— bis Fr. 200.—; Anfingerinnen im
Bureaudienst erhalten Fr. 85.— Dbis Fr. 125+ Verkiiu-

ferinnen und Kassiererinnen Fr. 170.— bis Fr. 250.-—
monatlich.
Eine Sonderstellung beziiglich des Arbeitslohnes

| nimmt der Typus der weiblichen Berufstitigen im Gast-



wirtschaftsgewerbe ein: die Serviertochter oder Kell-
nerin. lhr Arbeitsentgelt besteht nicht in einem fixen
Gehalt, auf dessen Eingang sie bestimmt zihlen kann,
sondern meistens in dreierlei:

1. einem kleinen Taschengeld durch den Wirt,
2. in Essen und Schlafraum durch den Wirt und
3. im Trinkgeld durch das Publikum.

Durch dieses Angewiesensein auf das Trinkgeld wird
die ganze Berufskategorie in eine unwiirdige Lage ge-
bracht; sie erhilt einen spekulativen Einschlag und bringt
es zustande, dafB die Kellnerin bei einer 17-stiindigen Ar-
beitszeit ausharrt, da wie fitr den Wirt mit der Linge der
Arbeitszeit auch ihre Gewinnchancen steigen.

~ Gehen wir noch kurz auf die Salarierung weiblicher
Erwerbsarbeit in ¢ffentlichen Anstalten und staatlichen
Betrieben ein. Frauenarbeit spielt eine grofie Rolle im
Telephon- und Telegraphenbetrieb. Seit
einer Reihe von Jahren ist den Frauen aber die Erreichung
der Beamtenqualitit versagt. Im Jahre 1910 stieg das
Taggeld einer Telegraphengehilfin und Reservetelephoni-
stin mit den Dienstjahren von Fr. 4.— auf Fr. 6.50 nach
dem 15. Dienstjahr. Die Enquete von 1917/18 bezeichunet
als Jahresgehalt ein Minimum von Fr. 2000.— und ein
Maximum von Fr. 3600.—.

Die Krankenschwestern erhalten nach der
bereits erwihnten Enquete von 1913 bei ihrer langen Ar-
beitszeit neben Verpflegung und Unterkunft Jahresge-
halter von Fr. 200.— bis Fr. 1200.—!

Die weiblichen Gehilter im 6 f fentlichen Lehre-
amt variieren stark nach Kantonen, Stadt und Land, An-
stalten und Klassenhéhe. Im Februar letzten Jahres
wurden in der Stadt St. Gallen fiir weibliche Primar-
lehrstellen ausgeschrieben: Gehaltsminimum jihrlich Fr.
3800.—, jahrliche Steigerung Fr. 125.—, Gehaltsmaxi-
mum Fr. 5800.—; weibliche Sekundarlehrstellen Minimum
Fr. 4800.—, dieselbe Steigerung und Maximum Fr. 6800.

Mit der Angabe all dieser Ziffern allein ist nun al-
lerdings nicht viel gewonnen.  Sie sollten verglichen
werden koégpnen mit den M#nnerlohnen einerseits und den
Lebenskosten bezw. den durch den Beruf bedingten Le-
bensstandard andrerseits. Dann wiirde sich erst die eigent-
liche Charakterisierung der okonomischen Lage der Be-
rufstitigen ergeben. Der Wleg bis dahin wire aber noch
sehr weit. Eine Gegeniiberstellung von Frauen- und Mén-
nerlohnen. fir die verschiedensten Erwerbsberufe finden
sich in der von Emilie Gourd herausgegebenen, bereits
erwihnten Enquete von 1917/18. Die Ergebnisse dieser
Gegeniiberstellung sind nicht erfreulich. Die Frauen-
lshne bleiben ndmlich in privaten wie in staatlichen Be-
trieben und Anstalten hinter denjenigen der M#nner zu-
riick, oder wenn ste auf derselben Hohe beginnen, er-
reichen sie nicht das Maximum des minnlichen Lohnes
fiir dieselbe Arbeit oder doch Arbeit mit derselben Awus-
bildung.

Welche Schliisse kénnen wir nun aus der gedring-
ten Zusammenstellung der verschiedenen Arbeitsbedin-

4

gungen der weiblichen Verbrauchs- und Erwerbsberufs-
titigen in bezug auf die Gesamtheit ithrer wirtschaftlichen
Lage ziehen? '

Auf dem Gebiete der Konsumwirtschaft sind
wir auf eine groBe Liicke in der Statistik gestoBen, ferner
haben wir eine Planlosigkeit in der Ausbildung zum
Haushalts- und Mutterberuf angetroffen, Arbeitsiiber-
lastung und materielle MiBstinde. Andererseits konnten
wir feststellen, wie viel Unersetzliches, hier Frauenarbeit
leistet fiir Familie und Staatsleben, und wir muBiten es
um so mehr bedauern, daB der EinfluB der Frau als Kon-
sumentin in der Volkswirtschaft nicht durch tatkriftige
Organisation zur Geltung kommen kann.

Im Erwerbsleben sahen wir den eigentlichen
Weg zur Bildung von Frauenerwerbsberufen zum Teil
abgebogen durch die zwei Momente der kurzen Ausbil-
dungszeit der Madchen und der Billigkeit der weiblichen
Arbeit. Thre Folgen begegneten uns - durchwegs: An-
oder Ungelerntheit vieler weiblicher Erwerbstitiger, ge-
ringere Aufstiegsmoglichkeiten, durchschnittliches Zp-
riickbleiben der Frauen- hinter den Méinnerlohnen und da-
durch Geringerbewertung der ganzen Frauenarbeit; unbe-
friedigende oder gar keine Arbeitszeitregelung in man-
chen Erwerbsberufen usw. Andererseits war es uns klar,
geworden, wieviel Wertvolles Frauen auch in der Erwerbs-
arbeit leisten, wieviel angesehener aber ihre Arbeit sein
miifite, wenn einzig die Eignung zum Beruf bei der Be-
rufswahl maBgebend wire.

Washabendie Frauenbisheutezur For-
derung der weiblichen Erwerbsberufsar-
beit getan? Viele der Erwerbstitigen selbst haben
sich organisiert, Denken wir nur an den unlingst ent-
standenen schweizerischen Frauengewerbeverband, an die
weiblichen Mitglieder der schweizerischen Gewerkschafts-
verbiinde, an den Verband der katholischen Arbeiterinnen-
vereine der Schweiz, an die
schliisse im Handel, wie den allerdings ganz jungen
schweizerischen Verband von Vereinen weiblicher Ange-
stellter, an den Verband fiir weibliche Haus-, Hotel- und
Wiirtschaftsangestellte; die weibliche Sektion des Ver-
eins schweizerischer Telegraphen- und Telephonbeamter,
Denken
wir fernmer an die in den letzten Jahren ins Leben gerufe- .
nen Berufsberatungsstellen und an die viele private und
Vereinstiatigkeit zur Hebung der weiblichen Berufsarbeit.

Aber noch bleibt die Hauptsache zu tun! Die Be-
rufsorganisationen sind oft noch jung und wenig ent-
schlossen; bei den Dienstboten, Heimarbeiterinnen und
den weiblichen Angestellten des Gastwirtschaftsgewerbes
fehlen sie sozusagen ganz.

beruflichen Zusammen-

an den schweizerischen Lehrerinnenverein usw.

Die Frauen haben hierin ge-
gen ihre Absonderungstendenzen und ihre Organisations-
abgeneigtheit, die oft durch die Verhdltnisse unterstiitat
wird, wie in der Heimarbeit und im Kellnerinnenberuf,
schwer anzukimpfen. Namentlich aber zwei
Dinge sind notwendig zur Hebung der 6ko'*-
nomischen Lage der schweiz
rufsarbeit:

Frauenbe-
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1. das Zentralinstitut, das alles Wissenswerte

iher schweizerische Frauenarbeit sammelt, wissenschaft- |

lich untersucht, durchstudiert und Vorschlige ausarbeitet,
namlich ein schweizerisches Frauenberufs-
‘amt, und

2. zur Durchfithrung dieser Vorschlige, zur Forde-
rung von Frauenarbeit, Volksgesundheit und Staatsleben
das Frauenstimmrecht.

Frauenstimmrecht.

Durch cin Hintertiirchen hat im Thurgau das Frauen-
stimmrecht seinen Einzug gehalten. Das heiBt, man hat
das Hintertiirchen erst gedéffnet, und es wird sich nun
zeigen, ob die Kirchgemeinden Lust haben, von dem
Rechte, das Frauenstimmrecht einzufiithren, Gebrauch zu
machen. Die evangelische Synode hat diesen Sommer ein
neues Organisationsgesetz fiir die Landeskirche zur Volks-
abstimmung gebracht, und das evangelische Volk hat
dieses Gesetz, ohne sich viel dabei zu denken
(von uns gesperrt. D. Red.), mit 7673 gegen 3208 Stimmen
angenommen. FErst nachher, als der Grofle Rat dem Kir-
chengesetze seinen Segen geben muflte, wurde man ge-
wahr, daB das neue Kirchengesetz den evangel. Kirchge-
meinden das Recht einrdumt, das Fravnenstimm- und
-wahlrecht in vollem oder beschrinkten Umfange einzu-
fithren und iiberdies auch den Auslindern das Stimmrecht
einzurdumen. Man hat im GroBen Rat lange dariiber de-
battiert, ob die evangelische Landeskirche befugt sei.
iiber alle staatlichen Gesetze hinweg den Frauen und Aus-
lindern das Stimmrecht zu erteilen. Es lagen ohne Zweifel
unanfechtbare staatsrechtliche Griinde vor, die Frage zu
verneinen; aber der GroBe Rat hielt sich, wie es jetzt iib-
lich ist, nicht zu stark an Gesetz und geschriebenes Recht,
und mit 59 gegen 32 Stimmen wurde das Kirchengesetz
genehmigt. Dabei hat das verfassungswidrige Vorgehen
der evangelischen Synode auch den Segen der katholischen
GroBratsfraktion erhalten, was nicht zum Verwundern
ist, denn man wird gelegentlich eifien Grofien Rat, der es
in konfessionellen Dingen mit Verfassung und Gesetz
nicht allzu ernst nimmt, im katholischen Lager auch gut
brauchen koénnen. (N. Z. Z)

A — Im Kanton Genf wurde die Vorlage betr. Frauen-
stimmrecht mit rund 13 000 gegen 6600 Stimmen abge-
lehnt. Keine Gemeinde hat die Vorlage angenommen.

————

Aus den Vereinen.

Schweiz. Verein der Gewerbe: und Haushaltungslehrerinnen.
Am 10. und 11. September fand in Luzern die Jahresversamm:
lung des schweiz. Vereins der Gewerbe: und Haushaltungsleh-
rerinnen statt. Zwischen 75—80 Teilnehmerinnen waren dem
Rufe gefolgt. ‘Aus den Verhandlungen seien einige Punkte her-
ausgegriffen, so dass Eroffnungswort der Prisidentin, Friulein
Krebs, Ziirich. Als vor genau 10 Jahren der Verein auch in
Luzern tagte, zdhlte er 97 Mitglieder, von denen zirka 70 zu der
Tagung erschienen waren. Heute zdhlt er 380 Mitglieder aus
allen Teilen der Schweiz. Das Vereinsorgan, Korrespondenz:
blatt der Gewerbe: und Haushaltungslehrerinnen, teils an deut-

scher, teils in franzossicher Sprache erscheinend, sorgt fiir den
notigen Kontakt der Mitglieder ‘untereinander. In erster Linie
aber dient es dem Vereinszweck: Forderung der gewerblichen
und hauswirtschaftlichen Weiterbildung und Vertretung der
Interessen der Lehrerinnen. Eine Bundessubvention trigt die
Kosten der unentgeltlichen Versendung des Korrespondenzblat:
tes an die Schulbehorden, spez. solcher gewerblicher und haus-
wirtschaftlicher Fortbildungsschulen.

In den Haushaltungen und im Gewerbestand haben die ver:
gangenen schlimmen Jahre eine Umwilzung gebracht, vor allem
eine Anspannung aller Krifte. Seo miissen sich auch die Schulen
stets wieder neu einstellen, um den Schiilerinnen die méglich
beste Vorbereitung zu geben, in einer Zeit, da nur das Beste
bestehen kann. So wird man nie bei einer Methode stehen blei-
ben diirfen, sondern stets zu verbessern suchen. Spez. fiir die
gewerbliche Abteilung ist ein Zusammenarbeiten mit dem Ge:
werbe notig, einerseits um der Schule den noétigen Einblick in
das Leben zu geben und sie damit vor Verknocherung zu be:
wahren, andererseits auch, um .den Gewerbetreibenden einen
klaren Begriff von den Forderungen und Zielen einer Schule zu
geben, von den Moglichkeiten und Schwienigkeiten des Unter-
richtes. Neben all dieser Fachbildung soll die Schule den Geist
des jungen Midchens pflegen. Die Schluflworte galten der Be-
deutung der Berufsschule, durch welche man jungen Midchen
den Eintritt ins Leben und in den Beruf erleichtern kann, ver:
schiichtertes Wesen aufrichtend, strebsamem Ziele weisend.

Interessantes boten die Sektionsberichte. Nicht iiberall
konnte gleich viel geleistet werden. Aber auch in solchen Kan:
tonen, wo grofle Entfernungen hiufige Zusammenkiinfte verboten,
waren die wenigen stattgehabten gut besucht. Ferienkurse inner-
halb der Sektionen, Vortrige, Besichtigungen von Betrieben,
auch eine kleinere Awsstellung der Berner Gruppe sind aus dem
Arbeitsprogramm der Sektionen zu melden wihrend des ver:
gangenen Jahres. Besonders freundlich beriihrte die Mitteilung
der Neuenburgerinnen, dafl sie gegenwirtig einen Deutschkurs

. absolvierten, um duroh genauere Kenntnis ihrer Sprache den

Kolleginnen aus der deutschen Schweiz niher zu kommen.

Der Sonntagvormittag brachte zwei Vortrige, den einen von
Frl. Krénlein, Vorsteherin der sozialen Frauenschule Luzern,
iiber: Psychologische und ethische Beeinflussung des jungen
Méadchens durch .den hauswirtschaftlichen und gewerblichen
Unterricht, einen zweiten iiber: Spitzen in alter und neuer Zeit,
von Frl. Dick, kant. Arbeitsschulinspektorin, Basel, mit Licht:
bildern und Demonstrationen prachtvoller Spitzen im Bilde wie
im Originale.

Betreffend den nichsten Ferienkurs wurde beschlossen, den-
selben im Sommer 1923 in St. Gallen abzuhalten. Einer von
zwei Mitgliedern des Vereins eingebrachten Eingabe wurde .zu-
gestimmt: ,,.Die Themen fiir die Vortrdge des nichsten Ferien:
kurses seien teils sozialen, teils wirtschaftskundlichen Gebieten
zu entnehmen.” Es wurde der Auftrag erteilt, es mochten der
nichsten Jahresversammlung des Vereins in Lausanne genaue
Vorschlage fiir ein Kursprogramm unterbreitet werden.

Nachdem schon die Sektion Ziirich einen Protest an das
internationale Bureau zur Forderung des hauswirtschaftlichen
Unterrichtes in Freiburg geschickt hatte wegen des Ausschlusses
von Deutschland am nichsten internationalen Kongreff in Paris
im Frithjahr 1922 (zuerst auf den Herbst 1921 nach Straflburg
angesagt), beschlof3 die Versammlung auf einen Antrag von Frl.
Ott, Eidg. Expertin, Bern, einen solchen Protest im Namen des
ganzen schweizerischen Vereins abzusenden. Dem Vorstande
wurde die Abfassung desselben iibertragen. A U

Kleine Mitteilungen.

Die Soziale Frauenschule Ziirich macht darauf aufmerksam, daf
im Januar 1922 ein neuer Kurs der Oberstufe beginnt, welcher Frauen
und Madchen, die sich fiir soziale Aufgaben und soziale Fragen inter-



	Arbeitsverhältnisse in Frauenberufen : (aus einem Vortrag von Dr. Helene Flügel, Kreuzlingen)

